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Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung 
 

nach § 20c SGB V 
 

Antragsunterlagen für die Förderung 
 

der Bundesorganisationen der Selbsthilfe 
 

 
 
 
Damit die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände über eine Förderung entschei-
den können, ist Ihre Mitwirkung gesetzlich vorgeschrieben (vgl. § 60 SGB I). Die folgenden 
Angaben werden für die ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Antrages auf Förderung nach 
§ 20c SGB V benötigt (vgl. Antragsunterlagen). Eine fehlende Mitwirkung kann zur Ableh-
nung Ihres Antrages führen. 
 
 
Zu den Antragsunterlagen gehören die nachstehenden Anlagen:  
 
Anlage 1: Antragsvordrucke Pauschalförderung: 
 - Antragsformular für Pauschalförderung (1a) 
 - Strukturerhebungsbogen (1b) 

- Datenverwendungserklärung (1c) 
- Erklärung zur Wahrung der Neutralität und Unabhängigkeit (1d) 

 
Anlage 2: Verwendungsnachweis 
 
Anlage 3: Kontaktadresse für die Antragstellung  
 
 



 
 
Mit der Unterschrift bestätigt die Bundesorganisation der Selbsthilfe sowohl ihre Antragstellung auf Pau-
schalmittel gemäß § 20c SGB V als auch die Einhaltung der Grundsätze der Erklärung zur Wahrung von 
Neutralität und Unabhängigkeit (vgl. Anlage 1 d). Der Antragsteller verpflichtet sich weiter, die finanziellen 
Zuschüsse der Krankenkassen/-verbände zweckgebunden gemäß § 20c SGB V zu verwenden. [Anmer-
kung: Die Krankenkassen/-verbände behalten sich im Einzelfall vor, die ordnungsgemäße Verwendung der 
pauschalen Fördermittel zu prüfen. Bei vorsätzlich falschen Angaben ist die Krankenkasse/-verband berech-
tigt, die finanziellen Zuwendungen zurückzufordern] 
 
 

 

 

   

 Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift (und ggf. Stempel) 
 
 
Bitte beachten: 
Nur vollständige Antragsunterlagen gewährleisten eine zeitnahe Prüfung Ihres Förderan-
trages. Bei der Beantragung pauschaler Fördermittel bei der „GKV-Gemeinschaftsförde- 
rung Selbsthilfe“ sind alle nachstehend aufgeführten Antragsunterlagen einzureichen. 
 
 
Diesem Antrag sind folgende Anlagen beigefügt: 

 Strukturerhebungsbogen 
 Satzung 
 Körperschaftssteuer Freistellungsbescheid des Finanzamtes 
 Datenverwendungserklärung 
 Haushaltsplan für das Antragsjahr 2009 (ggf. Entwurf) 
 genehmigter Jahresabschluss 2007 (ggf. 2008)  
 Mitteilung über die Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung 

 
 
 

   Die noch fehlenden Unterlagen reichen wir bis zum _______ nach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 -     Anlage 1d (Herbst 2008) 
  „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe“ 

 
Erklärung zur Wahrung von Neutralität und Unabhängigkeit*) 

                                            
*) Diese Erklärung ist Bestandteil des Förderantrags. Per Unterschrift unter den Förderantrag nimmt der Antragsteller die 
Erklärung zur Kenntnis und verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Grundsätze. 
 



 
der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe zum Umgang mit Wirtschaftsunternehmen  

bei gleichzeitiger Förderung durch die Krankenkassen und/oder ihre Verbände 
nach § 20c SGB V 

 
Präambel 
 
Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen richten ihre fachliche 
und politische Arbeit an den Bedürfnissen und der Interessen von behinderten und chronisch kran-
ken Menschen und deren Angehörigen aus. Sie fördern die Selbstbestimmung behinderter und 
chronisch kranker Menschen. 
 
Der Umgang mit Wirtschaftsunternehmen darf die Unabhängigkeit der Selbsthilfe nicht einschrän-
ken und muss transparent sein. Damit die Neutralität und Unabhängigkeit der Selbsthilfe auch 
künftig gewahrt wird, haben die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Selbsthilfe bereits seit 
längerer Zeit eigene ausführliche Leitsätze veröffentlicht. Diese stehen allen Selbsthilfegruppen, 
Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen zur Verfügung. Darüber hinaus beraten die 
maßgeblichen Spitzenorganisationen der Selbsthilfe die Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisatio-
nen und Selbsthilfekontaktstellen über die Zielsetzung und den Regelungsgehalt dieser Leitsätze in 
der Praxis. 
 
Mit der nachfolgenden Erklärung verpflichtet sich der Antragsteller zur Wahrung seiner Neutralität 
und Unabhängigkeit. Diese Erklärung wurde einvernehmlich mit den maßgeblichen Spitzenorgani-
sationen der Selbsthilfe und den Spitzenverbänden der Krankenkassen erarbeitet und gilt seit dem 
Förderjahr 2007. Sie basiert auf den bereits existierenden Leitsätzen der organisierten Selbsthilfe. 
 

Erklärung 
 
I. Autonomie der Selbsthilfe 
Die Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen können finanzielle 
Zuwendungen von Personen des privaten und öffentlichen Rechts, von Organisationen und von 
Wirtschaftsunternehmen entgegennehmen, sofern dadurch keine Abhängigkeit begründet wird. 
Dazu ist Voraussetzung, dass keine überwiegende Finanzierung der Selbsthilfegruppen, -organi-
sationen und -kontaktstellen durch Wirtschaftsunternehmen erfolgt (z.B. Pharma-, Medizinproduk-
teindustrie, Hilfsmittelhersteller). In allen Bereichen der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh-
men muss die Autonomie über die Inhalte ihrer Arbeit, deren Umsetzung sowie die Verwendung 
der Mittel bei der Selbsthilfe verbleiben. 
 
II. Transparenz 
Unterstützung durch und Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen sind transparent zu behan-
deln. Werbung von Wirtschaftsunternehmen ist grundsätzlich zu kennzeichnen. Informationen von 
Wirtschaftsunternehmen werden kenntlich gemacht und nicht unkommentiert weitergegeben. Aus-
sagen und Empfehlungen ohne Angabe von Quellen, insbesondere von Dritten, gehören  
nicht zur Informationspraxis von Selbsthilfeorganisationen. Eingenommene Mittel aus Sponsoring 
und Förderung werden mindestens einmal jährlich veröffentlicht, getrennt nach Sponsoren und 
Förderern. 
 

 


